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Piratenpartei Deutschland
Landesschiedsgericht N R W

NRW, den 25.03.2014
AZ: LSG-NRW-2014-008-EA

B e s c h l u s s
zur

einstweiligen Anordnung

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

gegen

Piratenpartei Deutschland
Landesverband NRW vertreten durch den Vorstand
Bevollmächtigter des Vorstands
xxxxxxxxxxxxxxx

hat das Landesschiedsgericht der Piratenpartei NRW unter Mitwirkung

der RichterInnen Melano Gärtner, Isabelle Sandow und Sandra Pauen

aufgrund den Sitzungen vom 24. März 2014 beschlossen

1. Die einstweilige Anordnung wird abgewiesen.

2. Für diesen Beschluss wird das AZ: LSG-NRW-2014-008-EA 
vergeben.

I. Begründung

Dem Antrag auf einstweilige Anordnung wird nicht statt gegeben.

Der Gebrauch des Hausrechtes durch die Moderatoren bzw. Administratoren wurde bereits 

vollzogen und es sind dem Gericht keine zeitkritischen Faktoren ersichtlich. Somit obliegt es hier 

nicht dem Gericht die Entscheidung der Moderation zu unterlaufen, wenn die Feststellung auf 

Recht- oder Unrechtmäßigkeit der Entscheidung erst noch geschehen muss.

Eine einstweilige Anordnung würde, darüber hinaus, einen vermeintlichen Schaden des Klägers 

nicht signifikant mindern. Auch würde dadurch das Recht des Klägers nicht tangiert werden.

Die hier dargelegten Beweismittel des Klägers reichen dem Gericht nicht aus um im Vorfeld zur 

Hauptverhandlung zu sagen, eine einstweilige Anordnung wäre hier von Nöten.

Daher stellt das Schiedsgericht fest, dass keine Kausalität vorhanden ist, die § 11 II BSchGO 

gerecht wird.
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Anschrift:

Piratenpartei Deutschland
Landesschiedsgericht N R W
Postfach 101925
44719 Bochum

Fax-Nummer:

0211-54223-489

Email:

schiedsgericht@piratenpartei-nrw.de

Internet:

Schiedsgerichtswiki

Besetzung des 
Landesschiedsgerichts NRW

Melano Gärtner
Vorsitzender Richter
melano.gaertner@piratenpartei-nrw.de

Isabelle Sandow
Stellvertretende Richterin
isabelle.sandow@piratenpartei-nrw.de

Sandra Pauen
Richterin
lunapirat@piratenpartei-nrw.de

Christian Degen
1. Ersatzrichter
christian.degen@piratenpartei-nrw.de

Martin Kesztyüs
2. Ersatzrichter
martin.kesztyues@piratenpartei-nrw.de
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II. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss gibt es nach § 11 VI BSchGO die Möglichkeit der Beschwerde binnen 

einer Frist von 14 Tagen nach Erhalt inklusive Rechtsmittelbelehrung, dass bei

Piratenpartei Deutschland
Bundesgeschäftsstelle
c/o Bundesschiedsgericht der Piratenpartei
Pflugstraße 9a
10115 Berlin (Mitte)
schiedsgericht@piratenpartei.de

einzureichen ist.

Melano Gärtner Isabelle Sandow Sandra Pauen
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